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S I T Z U N G  
  
Gremium: Haupt- und Finanzausschuss 

Sitzungstag: 11.01.2021 

Sitzungsort: Großer Sitzungssaal 

 
 

Anwesenheitsliste 
 
Anwesend waren: 
 

Name: Bemerkungen: 

 

1. Bürgermeister 

Kurz, Tobias  

Ausschussmitglieder 

Haspelhuber, Josef  

Köck, Günter  

Lorenzer, Daniel  

Roidner, Franz  

Steidele, Brigitte  

Wenemoser, Monika  

Gemeinderat 

Hofer, Wolfgang Vertretung für Frau Bärbel Schneider 

Verwaltung 

Flock, Josef zu TOP 1 anwesend 

Freudenstein, Erwin  

Freudenstein, Johanna  

Gottschaller, Lothar  

 
Entschuldigt fehlte: 
 

Schneider, Bärbel  
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Der Bürgermeister eröffnete um 17:00 Uhr die Sitzung und stellte fest, dass die Sitzungs-

einladung mit Tagesordnung form- und fristgerecht zugestellt wurde, dagegen keine 

Einwendungen vorliegen und Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 

 

 

T a g e s o r d n u n g :  
 

Öffentlicher Teil: 

143. Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Gemeinde Bad Füssing für 
das Jahr 2021 

  



Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.01.2021 Seite 3 

 

 

 

Öffentlicher Teil: 

TOP 143 Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Gemeinde Bad 
Füssing für das Jahr 2021 

 
 
 
Beschluss: 

 

a) Zum Antrag von Herrn Gemeinderat Günter Köck: 

 

Die Finanzverwaltung wird beauftragt bis Mitte des Jahres, wenn Tendenzen zu erkennen 

sind, dem Gemeinderat die Zwischenergebnisse aus dem Haushalt 2021 vorzulegen. Der 

Gemeinderat entscheidet dann über die weitere Abwicklung des Haushalts.  

 

 

 

 

b) Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2021 sowie die Finanzplanung werden in der 

vorgelegten Fassung genehmigt und sind dem Gemeinderat zur Entscheidung 

vorzulegen. Demnach schließt der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 

31.180.000 € und der Vermögenshaushalt mit 10.750.000 € ab. Der Gesamtbetrag der 

Kreditaufnahmen wird auf 750.000 € festgesetzt. Die Hebesätze bleiben mit 340 v. H. für 

die Grundsteuer A und B und mit 380 v. H. für die Gewerbesteuer unverändert. Der 

Höchstbetrag für die Kassenkredite wird auf 5.000.000 € festgesetzt. Mit den 

Finanzplanungsdaten besteht ebenso Einverständnis. Die Haushaltssatzung tritt mit ihren 

Anlagen zum 01.01.2021 in Kraft.  
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